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RS OGH 1989/3/15 3Ob6/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1989

Norm

UStG 1972 §11

Rechtssatz

Weigert sich der leistende Unternehmer, dem Leistungsempfänger auf dessen Verlangen eine Rechnung auszustellen,

so kann dieser sich die Grundlage für die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs nicht dadurch verscha4en, daß er

dem Leistungserbringer ohne dessen Zustimmung eine Gutschrift mit Steuerausweis erteilt.
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